
Sache nicht an ein gesellschaftliches Ge
richt übergeben, hat das Untersuchungsor
gan das Verfahren dem Staatsanwalt zu 
übergeben.

Diese Übergabe ist mit einem vom Un
tersuchungsorgan abgefaßten, für den 
Staatsanwalt bestimmten Schlußbericht 
verbunden (§ 146 Abs, 1). Verzichtet der 
Staatsanwalt auf einen Schlußbericht — 
z.E. weil er selbst an den Ermittlungsar
beiten beteiligt war und derön Ergebnisse 
daher ohnehin kennt —, wird das Verfah
ren ohne Schlußbericht übergeben. Es hat 
sich auch bewährt, auf Grund der Kann- 
Bestimmung des § 146 Abs. 2 solche Straf
sachen ohne Schlußbericht zu übergeben, 
denen ein einfacher leicht überschauba
rer — und hinsichtlich seiner Beweisfüh
rung unkomplizierter Sachverhalt zu
grunde liegt. Hierdurch bleibt dem Unter
suchungsorgan unproduktive Schreibarbeit 
erspart, und es wird zugleich eine zügigere 
Weiterbearbeitung mit schnellerem Ab
schluß des Verfahrens erreicht.

Wird das Verfahren ohne Schlußbericht 
übergeben, geschieht das mittels einer 
knappen Weiterleitungsverfügung an den 
Staatsanwalt, in der die dem Beschuldig
ten zur Last gelegte Straftat und die nach 
Ansicht des Untersuchungsorgans verletz
ten Strafgesetze anzugeben sind.

Der Schlußbericht soll den Staatsahwalt 
über das Ergebnis der Untersuchung un

terrichten, ihm einen zusammenfassenden 
Überblick über die vom Untersuchungsor- 
. gan getroffenen Feststellungen, die in der 

Sache' vorhandenen Beweismittel sowie 
über die juristische Beurteilung der Sache 

durch das Untersuchungsorgan vermitteln.
Obwohl das Gesetz keine spezielle Form 

des Schlußberichts vorschreibt, hat es sich 
in der Praxis als zweckmäßig erwiesen, ihn 
ähnlich wie die Anklageschrift aufzubauen.

Der Schlußbericht enthält grundsätzlich 
einen einleitenden Teil (genaue Persona
lien des Beschuldigten, Angaben über Vor
strafen, Ort und Dauer einer Untersu
chungshaft, knappe Beschreibung der straf
baren Handlung sowie Angabe der durch 
sie verletzten Strafgesetze).

In einem weiteren Abschnitt wird der 
Staatsanwalt durch eine genaue Bezeich
nung der einzelnen Beweismittel (mit An
gabe der jeweiligen Fundstelle in der Akte)

darüber unterrichtet, daß alle wesentlichen 
Tatsachen durch Beweismittel gestützt 
sind.

Im Abschnitt „Wesentliches Ermitt- * 
lungsergebnis“ wird präzise dargelegt, zu 
welchen Feststellungen das Untersuchungs
organ auf Grund jeweils welcher Umstände 
und Beweismittel im Rahmen seiner Er
mittlungsarbeit gekommen ist: Art und 
Weise und Umstände der. Begehung der 
Straftat,'Sie auslösende Bedingungen (An
lässe), Motive und Schuldart charakterisie
rende Umstände, Schaden.

Bei Strafsachen mit vielen Beschuldigten, 
die vielfältiger .Straftaten beschuldigt wer
den,' können Tabellen oder Übersichtsskiz
zen sowohl dem Staatsanwalt als auch spä
ter dem Gericht den Überblick über die Sa
che, das Erkennen wechselseitiger Verzah
nungen zwischen den Handlungen der ver
schiedenen Beschuldigten und das rasche 
Auf finden der jeweiligen Fundstellen der 
umfangreichen Akte erleichtern.

Hat das Untersuchungsorgan dem Staats
anwalt besondere Vorschläge (z. B. hin
sichtlich Einstellung oder vorläufiger Ein
stellung des Verfahrens, Aufhebung des 
Haftbefehl», spätere Auswertung des Ver
fahrens) zu unterbreiten oder diesem be
stimmte Hinweise zu geben (z. B. hinsicht
lich momentaner Verhandlungsunfähigkeit 
bestimmter Zeugen, des Verbleibs be
stimmter Gegenstände, zur Beseitigung von 
Ursachen und Bedingungen der Straftat), 
wird dem Schlußbericht ein Abschnitt „Be
sondere Bemerkungen“ beigefügt.

Die Übergabe an gesellschaftliche Ge
richte auf der Grundlage des § 142 wurde 
bereits unter 7.3.3. behandelt.

7.7.2.
Die abschließenden Entscheidungen 
des Staatsanwalts
Nach Übergabe des Ermittlungsverfahrens 
an den Staatsanwalt hat dieser Vollstän
digkeit und .Qualität der Ermittlungen zu 
prüfen, insbesondere ob
— die dem Beschuldigten zur Last gelegte 

Handlung einen Straftatbes.tand erfüllt
— die Straftat rechtlich richtig gewürdigt 

wurde
— die Ermittlungen ausreichend und un

voreingenommen geführt wurden und
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